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Gesetz 
zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 
in den Jahren 2024 und 2025 sowie zur Änderung 
weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land 

Nordrhein-Westfalen
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 
in den Jahren 2024 und 2025 sowie zur Änderung 
weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land 

Nordrhein-Westfalen

Vom 29. Oktober 2024

20320

Artikel 1
Änderung des

Landesbesoldungsgesetzes

Das Landesbesoldungsgesetz vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GV. NRW. S. 1276) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  In der Angabe zu §  17 wird die Angabe „2022“ 
durch die Angabe „2024“ ersetzt.

 b)  Nach der Angabe zu § 71a wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§  71b Ergänzungszuschlag zum Familienzu-
schlag“.

 c)  Nach der Angabe zu § 91a wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§ 91b Ausgleichszulage zum Familienzuschlag“.

 d)  Nach der Angabe zu Anlage 17 wird folgende An-
gabe eingefügt:

   „Anlage 18: Berechnungsgrundlagen für den Er-
gänzungszuschlag zum Familienzuschlag“.

2.  § 2 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

  „(3) Die Berechtigten nach Absatz 1 können auf die 
ihnen gesetzlich zustehende Besoldung weder ganz 
noch teilweise verzichten. Ausgenommen sind ver-
mögenswirksame Leistungen und Leistungen im 
Rahmen einer Entgeltumwandlung für vom Dienst-
herrn geleaste Dienstfahrräder, die den Berechtigten 
auch zur privaten Nutzung überlassen werden, wenn 
es sich um Fahrräder im verkehrsrechtlichen Sinn 
handelt. Eine Entgeltumwandlung nach Satz 2 setzt 
außerdem voraus, dass sie für eine Maßnahme er-
folgt, die den Berechtigten vom Dienstherrn angebo-
ten wird und es diesen freigestellt ist, ob sie das An-
gebot annehmen.“ 

3.  § 3 Absatz 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Wörter „in dem Haushaltsjahr“ werden durch 
die Wörter „innerhalb des jeweiligen Haushalts-
jahres“ ersetzt.

 b)  Folgender Satz wird angefügt:

   „Eine Geltendmachung von Ansprüchen für ver-
gangene und nachfolgende Haushaltsjahre ist un-
wirksam.“

4.  § 17 wird wie folgt gefasst:

  „§ 17

  Anpassung der Besoldung im 
Jahr 2024

  (1) Ab dem 1. November 2024 erhöhen sich um 200 
Euro

 1.  die Grundgehaltssätze der Landesbesoldungsord-
nungen A, B, R und W sowie die auslaufenden 
Grundgehaltssätze der Landesbesoldungsord-
nungen C und H sowie

 2.  die Ober- und Untergrenzen der Grundgehalts-
spannen für den Auslandszuschlag.

  (2) Ab dem 1. November 2024 erhöhen sich um 4,76 
Prozent

 1.  der Familienzuschlag einschließlich der Erhö-
hungsbeträge,

 2.  die Amtszulagen,

 3.  die Strukturzulage,

 4.  die Stellenzulage nach § 56 Nummer 3,

 5.  die Beträge nach § 4 der Verordnung über die Ge-
währung von Mehrarbeitsvergütung von Beamten 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. De-
zember 1998 (BGBl. I S. 3494), die zuletzt durch 
Artikel  2 des Gesetzes vom 9. November 2004 
(BGBl. I S. 2774) geändert worden ist, in Verbin-
dung mit § 92 Absatz 1 Nummer 3,

 6.  die Zuschüsse und Sonderzuschüsse nach den 
Vorbemerkungen Nummer  1 und Nummer  2 der 
fortgeltenden Besoldungsordnung C,

 7.  die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und 
Zuschüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte 
Sondergrundgehälter und Zuschüsse der fortgel-
tenden Landesbesoldungsordnung H und

 8.  die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Auf-
wandsentschädigungen und anderer Bezüge nach 
Artikel  14 §  5 des Reformgesetzes vom 24. Feb-
ruar 1997 (BGBl.  I S. 322), das durch Artikel 17 
des Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBl.  I 
S. 334) geändert worden ist.

  (3) Ab dem 1. November 2024 erhöhen sich die An-
wärtergrundbeträge um 100 Euro.

  (4) Die sich bei der Berechnung der erhöhten Be-
träge ergebenden Bruchteile eines Cents sind hin-
sichtlich der Beträge des Familienzuschlags der 
Stufe 1 auf den nächsten durch zwei teilbaren Cent-
betrag aufzurunden und im Übrigen kaufmännisch 
zu runden.

  (5) Das für Finanzen zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, die nach Absatz  2 Nummer  5 erhöhten 
Beträge im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen bekannt zu machen.“

5.  Nach § 71a wird folgender § 71b eingefügt:

  „§ 71b
  Ergänzungszuschlag zum Familienzuschlag

  (1) Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Rich-
tern mit Anspruch auf Familienzuschlag wird auf 
Antrag ein Ergänzungszuschlag zum Familienzu-
schlag gewährt, wenn

 1.  deren Ehegattin oder Ehegatte nicht über ein mo-
natliches Nettoeinkommen in Höhe von mindes-
tens der Geringfügigkeitsgrenze einer geringfügi-
gen Beschäftigung gemäß § 8 Absatz 1 Nummer 1 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch – Gemein-
same Vorschriften für die Sozialversicherung – in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12.  No-
vember 2009 (BGBl.  I S.  3710, 3973; 2011 I 
S.  363) in der jeweils geltenden Fassung verfügt 
und

 2.  die Summe der monatlichen Nettoalimentation 
der Beamtin, des Beamten, der Richterin oder des 
Richters und des monatlichen Nettoeinkommens 
der Ehegattin oder des Ehegatten nicht fünfzehn 
Prozent über dem monatlichen grundsicherungs-
rechtlichen Gesamtbedarf der Beamtin, des 
Beamten, der Richterin oder des Richters und der 
im Familienzuschlag zu berücksichtigenden Per-
sonen nach Anlage 18 liegt (Nettofehlbetrag). 

  Der Ergänzungszuschlag wird, unter Berücksichti-
gung der Lohnsteuerabzugsmerkmale sowie der 
Lohnsteuerklasse III, in Höhe des zum Ausgleich des 
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Nettofehlbetrages erforderlichen Betrages mit den 
monatlichen Bezügen gewährt.

  (2) Monatliches Nettoeinkommen der Ehegattin 
oder des Ehegatten ist der zwölfte Teil deren oder 
dessen Einkommens des Kalenderjahres gemäß 
§  18a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch sowie 
Einkünfte aus einer geringfügigen Beschäftigung ge-
mäß § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch abzüg-
lich der von der Ehegattin oder dem Ehegatten zu 
tragenden Steuern und Sozialabgaben. Die Berech-
nung des Nettoeinkommens aus Einkünften, die der 
Lohnsteuer gemäß §  38 Absatz  1 des Einkommen-
steuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. Oktober 2009 (BGBl.  I S. 3366, 3862) in der 
jeweils geltenden Fassung unterliegen, für die keine 
Pauschalversteuerung durch den Arbeitgeber erfolgt, 
erfolgt nach Maßgabe der Anlage 18. 

  (3) Bei der Ermittlung der monatlichen Nettoali-
mentation sowie der Berechnung der Höhe des Er-
gänzungszuschlages sind Kürzungen der Besoldung, 
der Verlust der Besoldung und Anrechnungen auf die 
Besoldung nach diesem Gesetz sowie Kürzungen der 
Dienstbezüge nach dem Landesdisziplinargesetz 
vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 624) in der je-
weils geltenden Fassung unbeachtlich. Die Berech-
nung der Nettoalimentation erfolgt im Übrigen nach 
Maßgabe der Anlage 18. 

  (4) Der Antrag ist schriftlich bei der für die Zahl-
barmachung der Bezüge zuständigen Stelle zu stel-
len. Der Ergänzungszuschlag wird für die Dauer des 
Kalenderjahres gewährt, in dem der Antrag gestellt 
wurde, soweit die Voraussetzungen nach Absatz  1 
vorliegen. Bei der Antragstellung ist das monatliche 
Nettoeinkommen der Ehegattin oder des Ehegatten 
von der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
nachzuweisen. Sofern der Nachweis im Zeitpunkt 
der Antragstellung nicht möglich ist, genügt die 
Glaubhaftmachung. In den Fällen des Satzes 4 wird 
der Ergänzungszuschlag bis zur Erbringung des 
Nachweises unter dem Vorbehalt der Rückforderung 
gewährt. Der Nachweis ist spätestens bis zum Ab-
lauf des übernächsten, auf den Bewilligungszeit-
raum folgenden Kalenderjahres zu erbringen. Ände-
rungen der Einkommensverhältnisse der Ehegattin 
oder des Ehegatten sind vom Antragsteller unver-
züglich bei der nach Satz 1 zuständigen Stelle anzu-
zeigen; die Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.

  (5) Die Absätze 1 bis 4 fi nden entsprechende An-
wendung, wenn sich die Beamtin, der Beamte, die 
Richterin oder der Richter in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266), 
das zuletzt durch Artikel  5 Absatz  3 des Gesetzes 
vom 11. Juni 2024 (BGBl. 2024 I Nr.  185) geändert 
worden ist, befi ndet.

  (6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Beamtinnen 
und Beamte mit Anspruch auf Anwärterbezüge.

  (7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend für Be-
amtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Rich-
ter, denen gemäß § 43 Absatz 5 ein Anspruch auf ei-
nen Unterschiedsbetrag zusteht.“

6.  Nach § 91a wird folgender § 91b eingefügt:

  „§ 91b
  Ausgleichszulage zum 

Familienzuschlag

  (1) Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen 
und Richtern mit Anspruch auf Familienzuschlag 
der Stufe 4 oder höher, dessen Betrag sich aufgrund 
von Artikel  1 des Gesetzes zur Anpassung der 
Dienst- und Versorgungsbezüge in den Jahren 2024 
und 2025 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtli-
cher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vom 
29. Oktober 2024 (GV. NRW. S. 656) verringert hat, 
wird eine Ausgleichszulage gewährt. Die Ausgleichs-
zulage bemisst sich jeweils nach dem Unterschieds-
betrag, der sich aus der Differenz zwischen der Höhe 
des Familienzuschlags zum 31. Dezember 2023 und 
1. Januar 2024 ergibt. Diese Ausgleichszulage ver-

mindert sich bei jeder gesetzlichen Erhöhung des 
Familienzuschlags um den Erhöhungsbetrag.

  (2) Absatz  1 fi ndet entsprechende Anwendung auf 
Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und 
Richter, denen im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 
31. Oktober 2024 ein Anspruch auf Familienzuschlag 
der Stufe 4 oder höher zugestanden und der sich 
aufgrund von Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung 
der Dienst- und Versorgungsbezüge in den Jahren 
2024 und 2025 sowie zur Änderung weiterer dienst-
rechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfa-
len rückwirkend verringert hat.

  (3) Die Gewährung der Ausgleichszulage nach den 
Absätzen 1 und 2 entfällt bei einem Wechsel des 
Hauptwohnsitzes sowie bei einer Änderung der Fa-
milienverhältnisse, die für die Bestimmung der Stufe 
des Familienzuschlags nach §  42 Absatz  1 Satz  2 
Nummer 2 maßgeblich sind und zu einer Erhöhung 
der Stufe des Familienzuschlags führen, sofern die 
Änderung nach Ablauf des 31. Oktober 2024 einge-
treten ist.

  (4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Be-
amtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Rich-
ter, die gemäß § 43 Absatz 3 Anspruch auf einen Un-
terschiedsbetrag haben.“

7.  In der Anlage 2 wird in der Gliederungseinheit „Be-
soldungsgruppe B 3“ nach den Wörtern „Direktorin, 
Direktor des Landesamtes zur Bekämpfung“ das 
Wort „von“ durch das Wort „der“ ersetzt.

8.  Die Anlagen 6 bis 12 erhalten die aus den Anhängen 
1 bis 7 zu diesem Gesetz ersichtlichen Fassungen.

9.  Die Anlage 13 erhält die aus dem Anhang 8 zu die-
sem Gesetz ersichtliche Fassung.

10.  Die Anlagen 13 bis 16 erhalten die aus den Anhän-
gen 9 bis 12 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.

11.  Nach der Anlage 17 wird die aus dem Anhang 13 zu 
diesem Gesetz ersichtliche Anlage 18 eingefügt.

20320

Artikel 2
Weitere Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

Das Landesbesoldungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 1 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu § 17 die 
Angabe „2024“ durch die Angabe „2025“ ersetzt.

2.  § 17 wird wie folgt gefasst:

  „§ 17
  Anpassung der Besoldung im Jahr 2025

  (1) Ab dem 1. Februar 2025 erhöhen sich um 5,5 Pro-
zent

 1.  die Grundgehaltssätze der Landesbesoldungsord-
nungen A, B, R und W sowie die auslaufenden 
Grundgehaltssätze der Landesbesoldungsordnun-
gen C und H,

 2.  der Familienzuschlag einschließlich der Erhö-
hungsbeträge,

 3.  die Amtszulagen,

 4.  die Strukturzulage,

 5.  die Stellenzulage nach § 56 Nummer 3,

 6.  die Ober- und Untergrenzen der Grundgehalts-
spannen für den Auslandszuschlag,

 7.  die Beträge nach § 4 der Verordnung über die Ge-
währung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezem-
ber 1998 (BGBl. I S. 3494), die zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 9. November 2004 (BGBl. I 
S.  2774) geändert worden ist, in Verbindung mit 
§ 92 Absatz 1 Nummer 3,

 8.  die Zuschüsse und Sonderzuschüsse nach den Vor-
bemerkungen Nummer 1 und Nummer 2 der fort-
geltenden Besoldungsordnung C,
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 9.  die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und 
Zuschüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte 
Sondergrundgehälter und Zuschüsse der fortgel-
tenden Landesbesoldungsordnung H und

 10.  die Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Auf-
wandsentschädigungen und anderer Bezüge nach 
Artikel 14 § 5 des Reformgesetzes vom 24. Februar 
1997 (BGBl.  I S.  322), das durch Artikel  17 des 
Gesetzes vom 19. Februar 2006 (BGBl.  I S.  334) 
geändert worden ist.

  (2) Ab dem 1. Februar 2025 erhöhen sich die Anwär-
tergrundbeträge um 50 Euro.

  (3) Die sich bei der Berechnung der erhöhten Beträge 
ergebenden Bruchteile eines Cents sind hinsichtlich 
der Beträge des Familienzuschlags der Stufe 1 auf den 
nächsten durch zwei teilbaren Centbetrag aufzurun-
den und im Übrigen kaufmännisch zu runden.

  (4) Das für Finanzen zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, die nach Absatz 1 Nummer 7 erhöhten Be-
träge im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen bekannt zu machen.“

3.  Die Anlagen 6 bis 16 erhalten die aus den Anhängen 
14 bis 24 zu diesem Gesetz ersichtlichen Fassungen.

4.  Die Anlage 18 erhält die aus dem Anhang 25 zu die-
sem Gesetz ersichtliche Fassung.

20323

Artikel 3
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 30. Mai 2023 (GV. NRW. S. 317) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1.  In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu § 93b 
die Angabe „11a“ durch die Angabe „11c“ ersetzt.

2.  § 3 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Wörter „in dem Haushaltsjahr“ werden durch 
die Wörter „innerhalb des jeweiligen Haushalts-
jahres“ ersetzt.

 b)  Folgender Satz wird angefügt:

   „Eine Geltendmachung von Ansprüchen für ver-
gangene und nachfolgende Haushaltsjahre ist un-
wirksam.“

3.  § 17 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

   aaa)  In Nummer  2 Buchstabe b wird das 
Komma durch das Wort „und“ ersetzt. 

   bbb)  In Nummer  3 wird das Wort „und“ 
durch einen Punkt ersetzt. 

   ccc)  Nummer 4 wird aufgehoben.

  bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

 b)  Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer  2 wird das Wort „,  oder“ durch 
einen Punkt ersetzt.

  bb)  Nummer 3 wird aufgehoben.

4.  § 39 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Das Heilverfahren umfasst die notwendige

  1.  ärztliche, zahnärztliche und psychotherapeu-
tische Behandlung,

  2.  Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und 
Hilfsmitteln, mit Geräten zur Selbstbehand-
lung und zur Selbstkontrolle sowie mit Kör-
perersatzstücken, die den Erfolg der Heilbe-
handlung sichern oder die Unfallfolgen er-
leichtern sollen,

  3.  Pfl ege (§ 40),

  4.  Behandlung in Krankenhäusern und Rehabi-
litationseinrichtungen, 

  5.  Haushaltshilfe und

  6.  Fahrten.“

 b)  Dem Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt:

   „Kraftfahrzeughilfe wird gewährt, wenn die oder 
der Verletzte infolge des Dienstunfalls nicht nur 
vorübergehend auf die Benutzung eines Kraft-
fahrzeugs angewiesen ist, um die zur Dienstaus-
übung erforderlichen Wege zurückzulegen. Not-
wendige Aufwendungen für eine bedarfsgerechte 
Anpassung des Wohnumfelds werden erstattet, 
wenn infolge des Dienstunfalls nicht nur vorü-
bergehend die Anpassung vorhandenen oder die 
Beschaffung bedarfsgerechten Wohnraums erfor-
derlich ist.“

5.  § 58 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Satz  6 wird durch die folgenden Sätze er-
setzt:

    „Sind mehrere Anspruchsberechtigte vor-
handen, ist der Unterschiedsbetrag anteilig 
nach der Anzahl der Anspruchsberechtigten 
auszuzahlen. Für die Bestimmung der Mie-
tenstufe sind dabei jeweils die individuellen 
Verhältnisse der oder des Versorgungsberech-
tigten maßgeblich.“

  bb)  Im neuen Satz  8 wird die Angabe „7,59“ 
durch die Angabe „8,39“ ersetzt.

 b)  Nach Absatz 1a wird folgender Absatz 1b einge-
fügt:

   „(1b) Die Absätze 1 und 1a fi nden entsprechende 
Anwendung bei Gewährung einer Ausgleichszu-
lage nach § 91b des Landesbesoldungsgesetzes.“

6.  § 62 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer  3 wird das Komma am Ende 
durch das Wort „und“ ersetzt.

  bb)  In Nummer 4 wird das Wort „und“ durch ei-
nen Punkt ersetzt.

  cc)  Nummer 5 wird aufgehoben.

 b)  Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Bezieht die Versorgungsempfängerin oder der 
Versorgungsempfänger vor Erreichen der Regel-
altersgrenze eine Versichertenrente aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung, endet die Leis-
tung mit Ablauf des Tages vor dem Beginn der 
Rente.“

7.  § 66 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  2 Satz  1 Nummer  3 wird die Angabe 
„525“ durch die Angabe „627,67“ ersetzt.

 b)  In Absatz  13 Satz  1 wird in dem Satzteil nach 
Nummer 2 die Angabe „2024“ durch die Angabe 
„2029“ ersetzt.

8.  In § 74 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b wird 
nach dem Wort „Rechtsstaates“ ein Komma und das 
Wort „Volksverhetzung“ eingefügt.

9.  § 76 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz  2 Satz  1 Nummer  2 wird die Angabe 
„§ 17,“ gestrichen.

 b)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

   „(4) Solange eine Versorgungsberechtigte oder 
ein Versorgungsberechtigter der Verpfl ichtung 
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 schuldhaft nicht 
nachkommt, kann die Auszahlung der Versor-
gungsbezüge vorübergehend ausgesetzt werden.“

10.  § 93b wird wie folgt gefasst:
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  „§ 93b
  Übergangsvorschrift zur Anrechnung von 

 Leistungen nach § 3 Nummer 11c 
des Einkommensteuergesetzes

  Eine in der Zeit vom 26. Oktober 2022 bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2024 in Form von Zuschüssen 
und Sachbezügen gewährte Leistung, die nach §  3 
Nummer  11c des Einkommensteuergesetzes steuer-
frei ist, gilt bis zu einem Betrag von 3 000 Euro nicht 
als Erwerbseinkommen.“

11.  Die Anlage 1 erhält die aus dem Anhang 26 zu die-
sem Gesetz ersichtliche Fassung.

12.  Die Anlage 2 erhält die aus dem Anhang 27 zu die-
sem Gesetz ersichtliche Fassung.

20323

Artikel 4
Weitere Änderung 

des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz, das zuletzt durch 
Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  In § 66 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe 
„627,67“ durch die Angabe „648,67“ ersetzt. 

2.  In §  84 Absatz  3 werden die Angabe „1.  Dezember 
2022“ durch die Angabe „1. Februar 2025“, die An-
gabe „70,81“ durch die Angabe „78,26“ und die An-
gabe „69,98“ durch die Angabe „77,34“ ersetzt.

20321

Artikel 5
Änderung der Verordnung über die Gewährung einer mo-
natlichen Unterhaltsbeihilfe an Rechtsreferendarinnen 

und Rechtsreferendare

Auf Grund des § 32 Absatz 3 Satz 6 des Juristenausbil-
dungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 11. März 2003 
(GV. NRW. S. 135, ber. S. 431), der durch Gesetz vom 9. 
November 2021 (GV. NRW. S.  1190) neu gefasst worden 
ist, wird verordnet:

In § 1 Absatz 1 Satz 3 der Verordnung über die Gewäh-
rung einer monatlichen Unterhaltsbeihilfe an Rechtsre-
ferendarinnen und Rechtsreferendare vom 31. Oktober 
2014 (GV. NRW. S.  716), die zuletzt durch Artikel  3 des 
Gesetzes vom 25. März 2022 (GV. NRW. S. 377) geändert 
worden ist, wird die Angabe „1 375,17“ durch die Angabe 
„1 475,17“ ersetzt.

20321

Artikel 6
Weitere Änderung der Verordnung über die Gewährung 
einer monatlichen Unterhaltsbeihilfe an Rechtsreferen-

darinnen und Rechtsreferendare

Auf Grund des § 32 Absatz 3 Satz 6 des Juristenausbil-
dungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 11. März 2003 
(GV. NRW. S. 135, ber. S. 431), der durch Gesetz vom 9. 
November 2021 (GV. NRW. S.  1190) neu gefasst worden 
ist, wird verordnet:

In § 1 Absatz 1 Satz 3 der Verordnung über die Gewäh-
rung einer monatlichen Unterhaltsbeihilfe an Rechtsre-
ferendarinnen und Rechtsreferendare, die zuletzt durch 
Artikel  5 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird die 
Angabe „1 475,17“ durch die Angabe „1 525,17“ ersetzt.

203011

Artikel 7
Änderung der Ausbildungsordnung Justizdienst 1.2 im 

öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis

Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Landesbe-
amtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642) wird verordnet:

In §  3 Absatz  1 Satz  2 der Ausbildungsordnung Justiz-
dienst 1.2 im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhält-
nis vom 27. April 2018 (GV. NRW. S.  212), die zuletzt 

durch Verordnung vom 16. Februar 2023 (GV. NRW. 
S. 152) geändert worden ist, wird die Angabe „2 432,32“ 
durch die Angabe „2 532,32“ ersetzt.

203011

Artikel 8
Weitere Änderung der Ausbildungsordnung Justizdienst 

1.2 im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis

Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Landesbe-
amtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642) wird verordnet:

In §  3 Absatz  1 Satz  2 der Ausbildungsordnung Justiz-
dienst 1.2 im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhält-
nis, die zuletzt durch Artikel 7 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird die Angabe „2 532,32“ durch die Angabe 
„2 582,32“ ersetzt.

203011

Artikel 9
Änderung der Ausbildungsordnung für den 

 Gerichtsvollzieherdienst im öffentlich-rechtlichen 
 Ausbildungsverhältnis

Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Landesbe-
amtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642) wird verordnet:

In § 5 Absatz 1 Satz 2 der Ausbildungsordnung für den 
Gerichtsvollzieherdienst im öffentlich-rechtlichen Aus-
bildungsverhältnis vom 12. Juli 2021 (GV. NRW. S. 920), 
die durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. März 2022 (GV. 
NRW. S.  377) geändert worden ist, wird die Angabe 
„2 432,32“ durch die Angabe „2 532,32“ ersetzt.

203011

Artikel 10
Weitere Änderung der Ausbildungsordnung 

für den Gerichtsvollzieherdienst im öffentlich- 
rechtlichen Ausbildungsverhältnis

Auf Grund des § 7 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Landesbe-
amtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642) wird verordnet:

In § 5 Absatz 1 Satz 2 der Ausbildungsordnung für den 
Gerichtsvollzieherdienst im öffentlich-rechtlichen Aus-
bildungsverhältnis, die zuletzt durch Artikel 9 dieses Ge-
setzes geändert worden ist, wird die Angabe „2 532,32“ 
durch die Angabe „2 582,32“ ersetzt.

20320

Artikel 11
Änderung der Erschwerniszulagenverordnung

Auf Grund des § 65 Satz 1 in Verbindung mit § 92 Ab-
satz  1 Nummer  2 des Landesbesoldungsgesetzes vom 
14.  Juni 2016 (GV. NRW. S.  310, ber. S.  642), von denen 
§ 92 Absatz 1 Nummer 2 durch Artikel 5 Nummer 16 des 
Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S.  414) geändert 
worden ist, wird verordnet:

Die Erschwerniszulagenverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl.  I 
S.  3498), die zuletzt durch Artikel  5 des Gesetzes vom 
30. Mai 2023 (GV. NRW. S. 317) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  In §  4 Absatz  1 Nummer  1 wird die Angabe „3,73“ 
durch die Angabe „3,91“ ersetzt.

2.  In §  17 wird die Angabe „1,78“ durch die Angabe 
„1,86“ ersetzt.

20320

Artikel 12
Weitere Änderung der Erschwerniszulagenverordnung

Auf Grund des § 65 Satz 1 in Verbindung mit § 92 Ab-
satz  1 Nummer  2 des Landesbesoldungsgesetzes vom 
14.  Juni 2016 (GV. NRW. S.  310, ber. S.  642), von denen 
§ 92 Absatz 1 Nummer 2 durch Artikel 5 Nummer 16 des 
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Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S.  414) geändert 
worden ist, wird verordnet:

Die Erschwerniszulagenverordnung, die zuletzt durch 
Artikel 11 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  In §  4 Absatz  1 Nummer  1 wird die Angabe „3,91“ 
durch die Angabe „4,13“ ersetzt.

2.  In §  17 wird die Angabe „1,86“ durch die Angabe 
„1,96“ ersetzt.

Artikel 13
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 6 
am 1. November 2024 in Kraft.

(2) Artikel  3 Nummer  1 und 10 tritt mit Wirkung vom 
26. Oktober 2022 in Kraft.

(3) Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b bis d, Nummer 3, 5, 
6, 9 und 11 sowie Artikel 3 Nummer 2, 3, 5 Buchstabe b, 
6, 7 Buchstabe a und 9 Buchstabe a treten mit Wirkung 
vom 1. Januar 2024 in Kraft. 

(4) Artikel  1 Nummer  7, Artikel  3 Nummer  4, 8 und 9 
Buchstabe b treten am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

(5) Artikel 2 Nummer 4, Artikel 3 Nummer 7 Buchstabe 
b und Artikel 4 Nummer 1 treten am 1.  Januar 2025 in 
Kraft.

(6) Artikel 2 Nummer 1 bis 3, Artikel 4 Nummer 2 sowie 
Artikel  6, 8, 10 und 12 treten am 1.  Februar 2025 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 29. Oktober 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz 
und Energie

Mona  N e u b a u r

Der Minister der Finanzen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
 Gleichstellung, Flucht und Integration

Josefi ne  P a u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Dorothee  F e l l e r

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Dr. Benjamin  L i m b a c h

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr

Oliver  K r i s c h e r

Die Ministerin für Landwirtschaft und 
 Verbraucherschutz

Silke  G o r i ß e n

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Ina  B r a n d e s

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
Internationales sowie Medien und 

Chef der Staatskanzlei

Nathanael  L i m i n s k i
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2221
2223

Gesetz
zur Aufhebung des Staatsgesetzes betreffend 
die Kirchenverfassungen  der evangelischen 

 Landeskirchen, des Gesetzes über die Verwaltung 
des katholischen Kirchenvermögens und weiterer 
Vorschriften sowie zur Regelung von Rechten und 

Pfl ichten im förmlichen Disziplinarverfahren 
der Evangelischen Landeskirchen 

in Nordrhein-Westfalen
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Aufhebung des Staatsgesetzes betreffend 
die Kirchenverfassungen der evangelischen 

Landeskirchen, des Gesetzes über die Verwaltung 
des katholischen Kirchenvermögens und weiterer 
Vorschriften sowie zur Regelung von Rechten und 

Pfl ichten im förmlichen Disziplinarverfahren 
der Evangelischen Landeskirchen 

in Nordrhein-Westfalen

Vom 29. Oktober 2024

2221

Artikel 1
Aufhebung des Staatsgesetzes betreffend die Kirchen-

verfassungen der evangelischen Landeskirchen

Das Staatsgesetz betreffend die Kirchenverfassungen der 
evangelischen Landeskirchen vom 8. April 1924 (PrGS. 
S. 221), das zuletzt durch Gesetz vom 17. Juni 2003 (GV. 
NRW. S. 313) geändert worden ist, wird aufgehoben.

2223

Artikel 2
Aufhebung des Gesetzes über die Verwaltung des katho-

lischen Kirchenvermögens

Das Gesetz über die Verwaltung des katholischen Kir-
chenvermögens vom 24. Juli 1924 (PrGS. S. 585), das zu-
letzt durch Gesetz vom 17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313) 
geändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 3
Aufhebung des Staatsgesetzes betreffend 

Anordnung kirchlicher Neu- und Reparaturbauten 
in den katholischen Diözesen

Das Staatsgesetz betreffend Anordnung kirchlicher Neu- 
und Reparaturbauten in den katholischen Diözesen vom 
24. November 1925 (PrGS S. 161) wird aufgehoben.

Artikel 4
Folgeänderungen

Es werden aufgehoben:

1.  die Zuständigkeitsverordnung zur Ausführung des 
Staatsgesetzes betreffend die Kirchenverfassungen 
der evangelischen Landeskirchen vom 4. August 1924 
(PrGS S.  594), die zuletzt durch Gesetz vom 17. Juni 
2003 (GV. NRW. S. 313) geändert worden ist,

2.  die Verordnung über die Ausübung der Rechte des 
Staates bei der Verwaltung des katholischen Kirchen-
vermögens vom 24. Oktober 1924 (PrGS S. 731),

3.  die Anordnung zur Ausführung des Gesetzes über die 
Verwaltung des katholischen Kirchenvermögens vom 
24. Juli 1924 vom 24. Oktober 1924 (PrGS S. 732),

4.  die Zuständigkeitsverordnung zur Ausführung des 
Staatsgesetzes betreffend Anordnung kirchlicher 
Neu- und Reparaturbauten in den katholischen Diö-
zesen vom 8. Februar 1926 (PrGS S. 45),

5.  die Anordnung des Ministers für Wissenschaft, Kunst 
und Volksbildung betreffend die Veröffentlichung der 
Regelung der Rechtsgültigkeit der Beschlüsse der 

kirchlichen Verwaltungsorgane durch die bischöfl i-
chen Behörden vom 20. Februar 1928 (PrGS S. 12),

6.  die Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über die 
Verwaltung des katholischen Kirchenvermögens vom 
24. Juli 1924 vom 11. Dezember 1939 (PrGS S. 118).

2221

Artikel 5
Gesetz über Rechte und Pfl ichten im förmlichen 

 Disziplinarverfahren der Evangelischen Landeskirchen 
in Nordrhein-Westfalen

§ 1

(1) Im förmlichen Disziplinarverfahren der Evangeli-
schen Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen gegen 
Geistliche sowie Kirchenbeamtinnen und -beamte sind

1.  die kirchlichen Disziplinarbehörden berechtigt, Zeu-
gen und Sachverständige zu vereidigen,

2.  die Amtsgerichte verpfl ichtet, Rechtshilfeersuchen der 
kirchlichen Disziplinarbehörden stattzugeben.

(2) Eine Vollstreckung kirchlicher Disziplinarentschei-
dungen fi ndet staatlicherseits nur dann statt, wenn sie 
von der für den Sitz der jeweiligen Evangelischen Lan-
deskirche zuständigen Bezirksregierung für vollstreck-
bar erklärt werden. Geldstrafen dürfen staatlicherseits 
nur vollstreckt werden in der Höhe, wie sie bei den Lan-
desbeamtinnen und -beamten zulässig ist. Zuständigkeit 
und Verfahren bestimmen sich nach den allgemeinen Vor-
schriften über die Verwaltungsvollstreckung von Geld-
forderungen.

§ 2

In Verfahren wegen Verletzung der Lehrverpfl ichtung fi n-
det eine staatliche Mitwirkung nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 nicht statt.

2221

Artikel 6
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zu dem Vertrag 

des Landes Nordrhein-Westfalen mit der Lippischen 
Landeskirche

Artikel 2 des Gesetzes zu dem Vertrag des Landes Nord-
rhein-Westfalen mit der Lippischen Landeskirche vom 
28. Mai 1958 (GV. NW. S. 205) wird aufgehoben.

Artikel 7
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. November 2024 in Kraft.

Düsseldorf, den 29. Oktober 2024

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz 
und Energie

Mona  N e u b a u r

Der Minister der Justiz

Dr. Benjamin  L i m b a c h

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
Internationales sowie Medien und 

Chef der Staatskanzlei

Nathanael  L i m i n s k i

– GV. NRW. 2024 S. 697
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